
 

 

Rubrik: Gerichtliche Entscheide und Vorladungen im SHAB 
Unterrubrik: Weiterer Gerichtsentscheid 
Publikationsdatum: SHAB 14.04.2023 
Voraussichtliches Ablaufdatum: 14.10.2023 
Meldungsnummer: UV02-0000002763 
 

Publizierende Stelle 
Bezirksgericht Bülach, Spitalstrasse 13, 8180 Bülach

Gerichtlicher Entscheid Fikret Demir gegen Hasler 
Sonnenstoren GmbH in Liquidation

Klagende Partei:  
Fikret Demir 
Dübendorf 

Beklagte Partei:  
Hasler Sonnenstoren GmbH in Liquidation 
CHE-358.808.920 
Hohstrasse 4 
8302 Kloten 

Angaben zum gerichtlichen Entscheid:  
betreffend: arbeitsrechtliche Forderung 

Ein Klagerückzug hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids (Art. 241 Abs. 2 ZPO). 
Eine Revision gemäss Art. 328 ff. ZPO ist zulässig, wenn geltend gemacht wird, dass der 
Klagerückzug unwirksam ist. Einzureichen ist das Revisionsgesuch innert 90 Tagen seit 
Entdeckung des Revisionsgrundes im Doppel beim Arbeitsgericht, Postfach, 8180 Bülach. 
In der Revisionsschrift sind die Anträge zu stellen und zu begründen. Allfällige Urkunden 
sind im Doppel und mit zweifachem Verzeichnis beizulegen. 
Werden nur die Regelung der Gerichtskosten und der Parteientschädigung in diesem 
Entscheid angefochten, kann innert 30 Tagen von der Zustellung an im Doppel und 
unter Beilage dieses Entscheids beim Obergericht des Kantons Zürich, I. Zivilkammer, 
Postfach, 8021 Zürich, Beschwerde erhoben werden. In der Beschwerdeschrift sind die 
Anträge zu stellen und zu begründen. Allfällige Urkunden sind im Doppel und mit 
zweifachem Ver-zeichnis beizulegen. 

Der Entscheid kann bei der Meldestelle bezogen werden. 

Geschäftsnummer: AN220010/U AW/ts 

Entscheiddatum: 11.04.2023 



Gerichtliche Entscheidinstanz:  
Einzelgericht 

Kontaktstelle:  
Bezirksgericht Bülach, 
Spitalstrasse 13,  
8180 Bülach 
Die Gerichtsschreiberin: 
lic. iur. A. Willi
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